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PRÄAMBEL  
Satzung der Stadt Könnern über den Bebauungsplan Nr. 01/2025 „Batteriespeicher Süd“. 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 8 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. Dezember  2025, wird durch Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Könnern und nach 
öffentlicher Bekanntmachung folgende Satzung über das Gebiet „Batteriespeicher Süd“ bestehend 
aus Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) erlassen. 
 
Teil A Planzeichnung Maßstab 1:500 
 Planzeichenerklärung 
   
Teil B Textliche Festsetzungen  
 Nachrichtliche Übernahmen 
 
 

Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 

I, S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
348) geändert worden ist 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I, S. 3786), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) 

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
geändert worden ist 

 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. September 2013 (GVBl. LSA S. 440, 441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 
2024 (GVBl. LSA S. 150) 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23.Oktober 
2024 (BGBl. I Nr. 323)  

 Naturschutzgesetz Land Sachsen - Anhalt (NatSchG LSA), vom 10.12.2010 (GVBl. LSA  S. 
569), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2019 (GVBl. LSA  S. 346) 

 Hauptsatzung der Stadt Könnern in der aktuellen Fassung 
 

1.5

SO
BS

Planzeichenerklärung
gem. Planzeichenverordnung - PlanzV vom 18.12.1990
(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

1.     Art der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

                             Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
                             Zweckbestimmung: Batteriespeicheranlage

2.     Maß der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

        Grundflächenzahl
        Höhe der baulichen Anlage
        

3.    Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
       (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO

       a                      abweichende Bauweise                         
                               Baugrenze

4.    Verkehrsflächen
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

                                Verkehrsflächen besondere Zweckbestimmung
                                Private Verkehrsfläche und 
                                Zufahrt / Aufstellfläche für die Feuerwehr

5.    Hauptversorgungs- udn Hauptabwasserleitungen
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

                                unterirdisch

6.    Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
       für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
       von Natur und Landschaft 
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

                                 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
                                 Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
                                 und Landschaft
                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

                                 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
                                 Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
                                 (§9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

                                 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
                                 Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
                                 Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
                                 (§9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)
   

7.    Sonstige Planzeichen

                                Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
                                des Bebauungsplanes
                                (§ 9 Abs. 7 BauGB)
    
                                Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
                                belastende Fläche
                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

                                Flurgrenze

                                Flurstück

                                Flurstücksnummer

                                Bemaßung

                                Tor

                                Zufahrt

                                

85
1

HP

Erläuterung der Nutzungsschablone

Höhenbezugspunkt - unterer Bezugspunkt OK 
Erschließungsstraße

Linie (gem. StrG LSA)

RPS - Linie
(Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch
Fahrzeug-Rückhaltesysteme- RPS 2009)

Höhe baulicher 
Anlagen

Grundflächen-
zahl

Bauweise

Art der 
baulichen 
Nutzung

Die in den Planunterlagen genannten DIN-Normen liegen im Bauamt der Stadt Könnern
Markt 1, 06420 Könnern zur Einsicht vor.

Externe Kompensationsmaßnahme 
Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt verfügt als anerkannter Flächenmanager nach § 7 
NatSchG LSA über Ökopunkte im Rahmen von Ökokontomaßnahmen. Sie kann die 
benötigten Punkte bereitstellen, die der Vorhabenträger per Vertrag käuflich erwerben kann. 
Die ausgleichsverpflichteten Eingreifer können sich eines Ökopools in der Region bedienen 
und hier die volle Verantwortung auf die Landgesellschaft übertragen. Der Vertrag hat eine 
komplett befreiende Wirkung für die Eingreifer. Die Landgesellschaft übernimmt hier die volle 
Verantwortung der Vorbereitung, Umsetzung und vor allem der dauerhaften Pflege der 
Ausgleichsmaßnahmen. Alle erforderlichen Regelungen werden innerhalb eines Vertrages 
über die Übertragung von Ökopunkten zwischen dem Vorhabenträger und der 
Landgesellschaft Sachsen- Anhalt festgeschrieben. 
 
Der Vorhabenträger hat bei der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt einen Vertrag für die 
errechneten 208.911 Wertpunkte getätigt. Für den Kompensationsbedarf wird das 
Ökopoolprojekt „Kampwiesen bei Wilsleben“ genutzt. Da die Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt eine anerkannte Einrichtung ist, wird auf der Grundlage der Verordnung zur 
Übertragung von Kompensationspflichten vom 28.11.2011 des Landes Sachsen-Anhalt mit 
diesem Vertrag eine befreiende Pflichtübertragung für die Eingriffskompensation vereinbart. 
 
Das Gebiet liegt im Landkreis Salzlandkreis in den Gemarkungen Neu Königsaue und 
Wilsleben. Die Maßnahme umfasst eine Umwandlung einer stark vernässenden 
Intensivackerfläche in einen strukturreichen Feuchtlebensraumkomplex. Die Bewirtschaftung 
richtet sich nach den „Empfehlungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von 
Grünländern der Lebensraumtypen 6440, 6510 und 6420 in Sachsen-Anhalt“.  
 
Bis das Bauleitverfahren einen rechtssicheren Abschluss (Satzungsbeschluss) nach 
sich zieht, steht der geschlossene Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der 
Landgesellschaft Sachsen -Anhalt mbH unter Vorbehalt.  
 
 
 

 
Projektbeschreibung Ökopoolprojekt „Kampwiesen bei Wilsleben“, Quelle: Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt mbH, https://www.lgsa.de/media/35_20250205_kampwiesen_2.pdf 
 

 

 
Übersichtslageplan Ökopoolprojekt „Kampwiesen bei Wilsleben“, Quelle: Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt mbH 

 
Übersicht Lage des Plangebietes (rot markiert) und des Projektgebietes Ökopool „Kampwiesen bei 
Wilsleben“ (blau markiert), Quelle: google earth, Auszug vom 14.04.2026 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Städtebauliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) 
1.1.Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO) 

1.1.1 Zulässig ist die Errichtung von Batteriespeichercontainern zur 
Stromspeicherung sowie der dafür notwendigen zusätzlichen Anlagen: 
Transformatoren, Wechselrichterstationen wie Eigenbedarfstrafos sowie Kabel und 
Schächte.  
1.1.2 Das Plangebiet wird aus Gründen der Sicherheit vor unbefugtem Betreten, zur 
Vermeidung von Unfällen durch Stromschlag sowie aus Gründen des 
Versicherungsschutzes mit einer Zaunanlage mit einer maximal Höhe von 2,30 m und 
notwendigen Toren umzäunt. Der Zaun ist so anzulegen, dass durchgehend bzw. 
umlaufend ein Freihalteabstand von 10 cm bis 15 cm zwischen der Unterkante Zaun 
und der Geländeoberfläche als Durchlass für Kleinsäuger eingehalten wird.  

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 

1.2.1 Eine Überschreitung der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
z. B. durch Nebenanlagen ist nicht zulässig. 
1.2.2 Der untere Bezugspunkt ist die Oberkante der Erschließungsstraße in der 
nordöstlichen Ecke des Plangebietes. Der obere Bezugspunkt ist die Oberkante der 
geplanten baulichen Anlage. Die Höhe der baulichen Anlagen wird definiert als das 
senkrechte Maß zwischen den genannten Bezugspunkten. 
1.2.3 Im gesamten Sondergebiet gelten für Kameratürme mit 
Überwachungseinrichtungen keine Höhenbeschränkungen. 
 

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO) 

Das Errichten von Zaun und Toranlagen innerhalb der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen ist zulässig. Das Errichten von Zuwegungen, Nebenanlagen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen, Garagen und Stellplätzen ist auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig, ausgenommen die Zufahrten. Die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Grünflächen landschaftsgärtnerisch 
zu gestalten. 

 
1.4 Verkehrserschließung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

1.4.1 Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine öffentliche Straße von der 
Landesstraße L 50 „Hallescher Straße“ ehemals B 71. 
1.4.2 Die innere Erschließung richtet sich nach der Ausrichtung der baulichen 
Anlagen. 

 
1.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

Im Geltungsbereich, auf dem Flurstück 85/1, verläuft in Nord – Süd – Richtung sowie 
in Ost-Nord-Richtung jeweils eine Trinkwasserleitung. Hierfür bestehen 
Leitungsrechte zugunsten des Trägers WAZV Saale-Fuhne-Ziethe. 

 
1.6 Flächen mit dem Zustimmungsvorbehalt der Landesstraßenbaubehörde 
 (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StrG LSA) 

Genehmigungen, wenn bauliche Anlagen längs der Bundesstraßen außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in 
einer Entfernung bis zu 40 Meter, gemessen von äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet werden sollen, bedürfen der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde gem. § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StrG LSA. 

 
2. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) 
2.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB) 
2.1.1 Entlang der Plangebietsgrenze zur L 50 sowie entlang der nördlichen 
Plangebietsgrenze werden Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft festgelegt.  
Auf der Fläche an der L 50 mit einer Größe von 1.151 m², mit einer maximalen Breite 
von 12,55 m aufgrund der Anbauverbotszone 0 – 20 m vom befestigten 
Fahrbahnrand gem. StrG LSA wird der Erhalt der überwiegend trockenen 
„Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten“ festgesetzt.  
2.1.2 Auf der Fläche entlang der nördlichen Plangebietsgrenze einschließlich des 
Freihaltebereichs der Trinkwasserleitung mit einer Größe von 307 m² und einer Breite 
von 3,00 m wird der Erhalt der überwiegend trockenen „Ruderalflur, gebildet von 
ausdauernden Arten“ festgesetzt. 

 
2.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB) 
2.2.1 Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze wird eine Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgelegt.  
Auf der Fläche mit einer Größe von 274 m² soll eine 3-reihige Hecke mit heimischen 
Straucharten gepflanzt werden. Die Breite beträgt zwischen 3,00 m.   

jeweils der Stadt Könnern schriftlich anzuzeigen. Verlustexemplare sind durch 
Neupflanzungen zu ersetzen.  
2.2.7 Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch 
die Stadt Könnern und den Vorhabensträger. Abgängige Gehölze sind unaufgefordert 
in der entsprechenden Pflanzqualität nach zu pflanzen und zu pflegen. 
2.2.8 Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand des Sondergebietes) zu 
erhalten. 
2.2.9 Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen hat innerhalb eines Jahres 
nach Satzungsbeschluss der Stadt Könnern zu erfolgen und ist innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen gegenüber der Stadt Könnern schriftlich anzuzeigen. 

 
2.3 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB) 
2.3.1 An der nordwestlichen Flurstücksgrenze zur L 50 befinden sich einige Gehölze. 
Diese Strauch-Baumhecke aus überwiegend nicht heimischen Arten wird erhalten. 
Sie hat eine Flächengröße innerhalb des Flurstückes von 90 m².   
2.3.2 Die mit Pflanzbindung belegte Fläche ist dauerhaft zu erhalten und zu 
unterhalten. Insbesondere in den Bauphasen sind die Bäume durch geeignete 
Schutzmaßnahmen gemäß den einschlägigen Richtlinien vor mechanischen 
Beanspruchungen zu schützen. Der Wurzelraum ist vor Befahrungen durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. Abgängige bzw. durch Baumaßnahmen beschädigte 
Laubbäume sind durch standortgerechte einheimische Laubbäume (sh. Pflanzenliste) 
mit einem Stammumfang von 12–14 cm, gemessen in 1,00 m Höhe, 3xv, mit Ballen 
zu ersetzen. 
 
 Pflanzenliste Strauchhecke 
Botanischer Name Deutscher Name 
Acer campestre Feldahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Malus sylvestris Holz-Apfel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus pyraster Holz-Birne 
Sorbus aucuparia Eberesche 

 
2.3.3 Die Gehölze der möglichen Ersatzpflanzung sind gemäß den einschlägigen 
Richtlinien zu pflanzen und zu pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im 
Herbst.  
2.3.4 Für die Gehölze der möglichen Ersatzpflanzung erfolgt eine einjährige 

3. Artenschutzrechtliche Festsetzungen

2. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) 
2.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB) 
2.1.1 Entlang der Plangebietsgrenze zur L 50 sowie entlang der nördlichen 
Plangebietsgrenze werden Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft festgelegt.  
Auf der Fläche an der L 50 mit einer Größe von 1.151 m², mit einer maximalen Breite 
von 12,55 m aufgrund der Anbauverbotszone 0 – 20 m vom befestigten 
Fahrbahnrand gem. StrG LSA wird der Erhalt der überwiegend trockenen 
„Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten“ festgesetzt.  
2.1.2 Auf der Fläche entlang der nördlichen Plangebietsgrenze einschließlich des 
Freihaltebereichs der Trinkwasserleitung mit einer Größe von 307 m² und einer Breite 
von 3,00 m wird der Erhalt der überwiegend trockenen „Ruderalflur, gebildet von 
ausdauernden Arten“ festgesetzt. 

 
2.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB) 
2.2.1 Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze wird eine Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgelegt.  
Auf der Fläche mit einer Größe von 274 m² soll eine 3-reihige Hecke mit heimischen 
Straucharten gepflanzt werden. Die Breite beträgt zwischen 3,00 m.   
2.2.2 Es werden standorttypische, heimische Sträucher (Pflanzliste) gepflanzt. Es ist 
zertifiziertes autochthones (gebietsheimisches) Pflanzmaterial mit Herkunftsnachweis 
zu verwenden. Die entsprechenden Nachweise sind zu Kontrollzwecken zu 
dokumentieren.  
2.2.3 Die Hecke ist versetzt anzulegen, wobei der Reihenabstand 1,0 bis 1,2 m und 
der Abstand der Gehölze untereinander in einer Reihe ca. 1,0 m beträgt. Daraus 
ergeben sich 3 Reihen. Große Sträucher sind in der mittleren Reihe, kleinwüchsige 
und lichtliebende Sträucher in den äußeren Reihen zu pflanzen. Es sind 
Strauchgruppen mit 3-5 Sträuchern einer Art anzulegen.  
Anteile der zu pflanzenden Qualitäten:  
Sträucher 2x v., 60-100 cm, Cont..  
 
2.2.4 Pflanzenliste Strauchhecke 
Botanischer Name Deutscher Name 
Amelanchier lamarckii Kupfer – Felsenbirne (nicht einheimisch 

aber Vogelnährgehölz) 
Cornus mas Kornellkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus monogyna, C. 
laevigata 

Weißdorn 

Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hunds -  Rose (nicht einheimisch aber  

Vogelnährgehölz) 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 
2.2.5 Die Gehölze sind gemäß den einschlägigen Richtlinien zu pflanzen und zu 
pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im Herbst.  
2.2.6 Nach der einjährigen Fertigstellungspflege sowie nach der darauffolgenden 
Anwuchspflege über einen Zeitraum von vier Jahren ist die Ausführung der Pflege 

jeweils der Stadt Könnern schriftlich anzuzeigen. Verlustexemplare sind durch 
Neupflanzungen zu ersetzen.  
2.2.7 Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch 
die Stadt Könnern und den Vorhabensträger. Abgängige Gehölze sind unaufgefordert 
in der entsprechenden Pflanzqualität nach zu pflanzen und zu pflegen. 
2.2.8 Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand des Sondergebietes) zu 
erhalten. 
2.2.9 Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen hat innerhalb eines Jahres 
nach Satzungsbeschluss der Stadt Könnern zu erfolgen und ist innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen gegenüber der Stadt Könnern schriftlich anzuzeigen. 

 
2.3 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB) 
2.3.1 An der nordwestlichen Flurstücksgrenze zur L 50 befinden sich einige Gehölze. 
Diese Strauch-Baumhecke aus überwiegend nicht heimischen Arten wird erhalten. 
Sie hat eine Flächengröße innerhalb des Flurstückes von 90 m².   
2.3.2 Die mit Pflanzbindung belegte Fläche ist dauerhaft zu erhalten und zu 
unterhalten. Insbesondere in den Bauphasen sind die Bäume durch geeignete 
Schutzmaßnahmen gemäß den einschlägigen Richtlinien vor mechanischen 
Beanspruchungen zu schützen. Der Wurzelraum ist vor Befahrungen durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. Abgängige bzw. durch Baumaßnahmen beschädigte 
Laubbäume sind durch standortgerechte einheimische Laubbäume (sh. Pflanzenliste) 
mit einem Stammumfang von 12–14 cm, gemessen in 1,00 m Höhe, 3xv, mit Ballen 
zu ersetzen. 
 
 Pflanzenliste Strauchhecke 

Acer campestre Feldahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Malus sylvestris Holz-Apfel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus pyraster Holz-Birne 
Sorbus aucuparia Eberesche 

 
2.3.3 Die Gehölze der möglichen Ersatzpflanzung sind gemäß den einschlägigen 
Richtlinien zu pflanzen und zu pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im 
Herbst.  
2.3.4 Für die Gehölze der möglichen Ersatzpflanzung erfolgt eine einjährige 
Fertigstellungs- sowie eine vierjährige darauffolgenden Anwuchspflege. 
2.3.5 Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand des Sondergebietes) zu 
erhalten. 

 
3. Artenschutzrechtliche Festsetzungen  
3.1 Die Fläche im Süden außerhalb der Baugrenze ist durch eine regelmäßige 1- 2schürige 
Mahd und der Entnahme des Mahdgutes abzumagern. Der erste Schnitt hat ab 01.07. eines 
jeden Jahres und der zweite Schnitt vom 01.09. bis zum 31.10. eines jeden Jahres zu 
erfolgen. 
3.2 Von den Flächen im Norden und Westen hat eine Mahdgutübertragung aus den Teilen 
der trockenen Ruderalflur mit hohem Leguminosenanteil im Norden und Osten durch 
entsprechende Maßnahmen auf die im Vorfeld abgemagerte Fläche im Süden an der L 50 zu 
erfolgen.  
3.3 Sollte ein temporärer, punktueller Abtrieb von wenigen, nichtstandortheimischen 
Gehölzen an der L 50 eintreten, hat dieser außerhalb der Brut- und Setzzeiten zu erfolgen.  
 3.4 Maßnahmen zur Erschließung, Vorarbeiten und Baubeginn haben ab Spätwinter zu 
beginnen und sind kontinuierlich fortzusetzen (Vergrämungsaspekt für mögliche 
Bodenbrüter). 
3.5 Pflegemaßnahmen sind zur Vermeidung von Tötungen bodenbrütender Arten nur im 
Zeitraum außerhalb der Brutzeit (Brutzeit vom 30.03.-30.09) von Anfang Oktober bis Ende 
Februar durchgeführt werden. 
 
4. Bodenschutzrechtliche Festsetzungen 
4 .1  Zur Minimierung der Auswirkungen des Eingriffs und zur Sicherstellung der 
sachgerechten Durchführung der Bauarbeiten ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. lm 
Bodenschutzkonzept sind die mit der Errichtung der Batteriespeicheranlage verbundenen 
Gefährdungen sowie geeignete Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen bezüglich des 
Schutzguts Boden für die Bau-, Betriebs- und Rückbauphase darzustellen. 
4.2 Für die Baumaßnahmen zur Errichtung und zum Rückbau der Batteriespeicheranlage ist 
eine bodenkundliche Baubegleitung gemäß § 4 Abs. 5 BBodSchV zu beauftragen, die die 
Einhaltung von bodenbezogenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen überwacht.  
4.3 Das mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Unternehmen ist der unteren 
Bodenschutzbehörde des Salzlandkreises vor Beginn der Baumaßnahme mitzuteilen. 
4.4 Nach Ablauf der Nutzungsdauer sind die baulichen Anlagen einschließlich aller 
Nebenanlagen und Verkabelungen vollständig zurückzubauen. Der ursprünglich vorhandene 
Bodenaufbau, Bodenqualität und Bodenmächtigkeiten sind nach Ablauf der Nutzungsdauer 
wiederherzustellen und die überplante Fläche fachgerecht in den vorgefundenen Zustand vor 
der Baumaßnahme zurück zu versetzen. Verdichtungen des Bodens sind durch geeignete 
Maßnahmen zu beheben. 
4.5 Der bau- und betriebsbedingte Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften (WHG, WG LSA und AwSV). Die baulichen 
Anlagen sollen so errichtet und betrieben werden, dass wassergefährdende Stoffe nicht 
austreten können bzw. ausgetretene wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig 
erkannt und zurückgehalten sowie ordnungsgemäß entsorgt werden können. 
 
5. Schallschutztechnische Festsetzungen 
5.1 Die Aufstellung und der Betrieb von bis zu 13 Batteriespeicheranlagen inklusive deren 
Nebenaggregate innerhalb der Baugrenze ist ohne weitere Lärmschutzmaßnahmen möglich. 
5.2 Bei einer Aufstellung und dem Betrieb von 14 und mehr Batteriespeicheranlagen 
inklusive deren Nebenaggregate ist die Errichtung einer Lärmschutzwand (oder 
Gleichwertiges) mit einer Höhe von  
h = 3,5 m über Grund, beginnend östlich der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastenden Fläche mit einer Länge bis zur östlichen Spitze des Plangebietes erforderlich. 
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Nachrichtliche Übernahmen aufgrund von § 9 Abs. 6 
BauGB 
 
Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt v. 07.08.2025, AZ: 25-12560 
Unmittelbar westlich der L159 dem Vorhabengebiet 
gegenüber ist in der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
eine Hügelgräbergruppe bekannt. Nördlich des 
Vorhabengebietes liegt die Ruine der Mühle Könnern, die 
mind. bis in die frühe Neuzeit zurückgeht. In diesem 
Sinne liegen begründete Anhaltpunkte dafür vor, dass im 
Baufeld mit weiteren Kulturdenkmalen gerechnet werden 
muss. 
 
Die geplanten Baumaßnahmen führen zu erheblichen 
Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen des 
Kulturdenkmales. Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA 
sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des 
DenkmSchG LSA zu schützen, zu erhalten und zu 
pflegen (substanzielle Primärerhaltungspflicht). Hierbei 
erstreckt sich der Schutz auf die gesamte Substanz des 
Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, soweit 
dies für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und die 
wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist. 
 
Aus facharchäologischer Sicht kann dem Vorhaben 
dennoch zugestimmt werden, wenn der konkrete 
Beginn der Erdarbeiten mit dem LDA LSA drei Wochen 
zuvor mitgeteilt wird, damit die Erdarbeiten mit dem LDA 
abgesprochen und begleitet werden können. Darüber 
hinaus soll auch die bauausführende Firma die Baugrube 
vor Einbringung von Zwischenschichten in Absprache mit 
dem LDA fotografisch dokumentieren. Zur Absicherung 
einer eventuell notwendig werdenden archäologischen 
Dokumentation ist es erforderlich, einen 
Auflagenvorbehalt in die Genehmigung aufzunehmen. 
 
Ein Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist bei 
der zuständigen Denkmalschutz - / Genehmigungs-
behörde einzureichen.  
 
 

Verfahrensvermerke 
1. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in seiner 

Sitzung am 30.04.2025 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01/2025 
der Stadt Könnern „Batteriespeicher Süd“ 
gefasst. 

 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich im Amtsblatt der Stadt 
Könnern Nr. ../2025 vom   .  .2025 bekannt 
gemacht worden. 

 
 Stadt Könnern, den   
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
2. In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates der 

Stadt Könnern am 25.06.2025 wurde der 
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 01/2025 
„Batteriespeicher Süd“, Fassung Mai 2025 
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
beschlossen. 

 
 Stadt Könnern, den   
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
3. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

d u r c h  Veröffentlichung im Internet und 
zusätzlich durch öffentliche Auslegung des 
Vorentwurfs und der Begründung einschließlich 
des Umweltberichts in der Fassung Mai 2025 
im Rathaus der Stadt Könnern vom 21.07.2025 
bis einschließlich 25.08.2025 frühzeitig 
unterrichtet worden. Ihr wurde Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben .  

 Die öffentliche Auslegung wurde ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Könnern Nr. 07/2025 vom   
18.07.2025 bekannt gemacht.  

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 

4. Die Behörden und die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom     
15.07.2025 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf 
und der Begründung einschließlich des 
Umweltberichts Fassung Mai 2025 aufgefordert 
worden. 

 
 Stadt Könnern, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
5. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in seiner 

öffentlichen Sitzung am   .    .2026 den Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 01/2025 „Batterie-
speicher Süd“ Fassung April 2026 beschlossen, 
die Begründung einschließlich des Umwelt-
berichts gebilligt und den Entwurf Fassung        
April 2026 einschließlich der Begründung und 
des Umweltberichts,  des Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrages und der Schalltechnischen 
Untersuchung für die Dauer eines Monats zur 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden, 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB bestimmt. 

 
 Stadt Könnern, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
6. Die Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, und 
die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit dem Schreiben vom   .   .2026 
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellung-
nahme zum Entwurf und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichts, des Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages und der 
Schalltechnischen Untersuchung Fassung                
April 2026 aufgefordert worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 01/2025 
„Batteriespeicher Süd“, Fassung April 2026 
bestehend aus Planzeichnung und Begründung 
einschließlich Umweltbericht, dem Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag und der 
Schalltechnischen Untersuchung Fassung                
April 2026  wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom             .  .2026 bis einschließlich    
.    .2026 im Internet veröffentlicht und 
zusätzlich während der Öffnungszeiten in den 
Diensträumen der Stadtverwaltung der Stadt 
Könnern öffentlich ausgelegt. Die öffentliche 
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, im Amtsblatt der 
Stadt Könnern Nr. ../2026 vom   .  .2026 
bekannt ortsüblich gemacht worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
8. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in seiner 

Sitzung am     .   .2026 die vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen der Behörden, der 
Träger öffentlicher Belange, der Nachbar-
gemeinden und der Bürger abgewogen. Das 
Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
9. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in seiner 

Sitzung am     .   .2026 den Bebauungsplan Nr. 
01/2025 „Batteriespeicher Süd“ als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen und 
die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages und der Schalltechnischen 
Untersuchung gebilligt. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 

 
10.Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 01/2025 

„Batteriespeicher Süd“ der Stadt Könnern, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
Textteil (Teil B) und die dazugehörige 
Begründung einschließlich Umweltbericht, dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und der 
Schalltechnischen Untersuchung wird hiermit 
ausgefertigt. 

 
 Stadt Könnern, den    
   
 

 
10.Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 01/2025 

„Batteriespeicher Süd“ der Stadt Könnern, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
Textteil (Teil B) und die dazugehörige 
Begründung einschließlich Umweltbericht, dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und der 
Schalltechnischen Untersuchung wird hiermit 
ausgefertigt. 

 
 Stadt Könnern, den    
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
11.Die Satzung des Bebauungsplans Nr. 01/2025 

„Batteriespeicher Süd“ der Stadt Könnern sowie 
die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf 
Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind  
ortüblich Amtsblatt der Stadt Könnern Nr. 
../2026 vom   .  .2026 bekannt gemacht worden. 

 In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
hingewiesen worden. 

 Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 

Planteil A - Planzeichnung

Bebauungsplan "Batteriespeicher Süd"

Textteil B - Textliche Festsetzungen
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